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Kreisfischereiverein Pfarrkirchen e.V. – Postfach 1234 – 84342 Pfarrkirchen

An alle
Vereinsmitglieder
                                                                                

                                                                             Pfarrkirchen, den   10. Oktober 2018  
Sehr geehrtes Mitglied,

anliegend erhalten Sie den Antrag auf Ausstellung des Erlaubnisscheines für das Jahr 2019. Senden Sie 
den Antrag bitte bis spätestens 30.11.2018 mit der Fangmeldung für das Jahr 2018  (sh. Rückseite 
des Kartenantrages ) an den

      Kreisfischereiverein Pfarrkirchen e. V. 
        Postfach 1234

               84342 Pfarrkirchen

Sollte sich Ihre Adresse oder Bankverbindung geändert haben, so bringen Sie bitte einen Hinweis
( neue Anschrift oder neues Konto) auf dem Antrag an. Die Gebühr für den Erlaubnisschein wird von Ihren 
Bankkonto abgebucht. Für die Abbuchung des jährlichen Jahresbeitrages gelten ebenfalls die 
Hinweise  zum SEPA-Lastschriftmandat – sh. beiliegenden Kartenantrag -. 

Bitte beachten Sie auch die Ermäßigungen auf dem Antrag, wenn Sie 2 oder mehr 
Erlaubnisscheine beantragen. Die Ermäßigung gilt je Vereinsmitglied. 

Die Erlaubnisscheine für das Jahr 2019 werden im Anschluss an die Jahreshauptversammlung am
27.1.2019 in der Stadthalle Pfarrkirchen durch die Fischereiaufseher ausgegeben. Die bei der 
Jahreshauptversammlung nicht abgeholten Erlaubnisscheine   werden   bei der Monatsversammlung   
im Februar 2019 bzw. März 2019   ausgehändigt  . Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorlage eines gültigen 
staatlichen Fischereischeines. Ohne abgegebene Fangmeldung wird der Erlaubnisschein nicht 
ausgehändigt.
Die Ausgabe der Jahreserlaubnisscheine bei Angelgeschäften oder anderen Stellen ist nicht 
vorgesehen.

Der Kreisfischereiverein hat wieder gestickte Vereinsaufnäher für Hemden, Westen und Jacken anfertigen 
lassen. Diese können mit dem Kartenantrag bestellt werden. Die Ausgabe erfolgt mit den 
Jahreserlaubnisscheinen.

Bitte beachten Sie die Informationen zur Datenschutzgrundverordnung auf der 
Rückseite.

Bitte merken Sie sich folgende Termine vor:
Monatsversammlungen jeweils Freitag, den 9.11.18, 14.12.18,  8.2.2019 und 9.3.2019 um 19.30 
Uhr im Stadthallenrestaurant Pfarrkirchen. Die Monatsversammlung im  Jan. 2019  entfällt 
aufgrund der Jahreshauptversammlung am 27.1.2019.

Hiermit ergeht termin- und fristgerecht die Einladung zur Jahreshauptversammlung   gemäß § 12 
der Satzung. Die Tagesordnung entspricht § 12 Nr. 4 Buchstabe a - g der Satzung.
Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen findet am Sonntag, den 27.1.2019 um 10.30 Uhr in 
der Stadthalle Pfarrkirchen statt. 

Mit freundlichen Grüßen 
und Petri Heil
Die Vorstandschaft des Kreisfischereivereines Pfarrkirchen



Datenschutzhinweis: 

Seit   25.5.2018  entfaltet  die  EU-Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO)  ihre
unmittelbare  Wirksamkeit.  Der Datenschutz  für  Bürger  in  der EU wird dadurch
deutlich gestärkt, 

Die von Ihnen erhobenen Daten werden vom Verein benötigt, um sicherzustellen,
dass Ihnen die Rechte als Vereinsmitglied gewährt werden können und gleichzeitig
überprüft  werden  kann,  ob  Sie  als  Mitglied  Ihren  vereinsrechtlichen
Verpflichtungen nachgekommen sind. Die Daten werden vom Verein elektronisch
verarbeitet  und  gespeichert.  Jedem  Vereinsmitglied  wird  dabei  eine
Mitgliedsnummer  zugeordnet.  Der  Verein  trägt  dafür  Sorge,  dass  die
personenbezogenen  Daten  des  Mitglieds  durch  geeignete  technische  und
organisatorische  Maßnahmen vor  der  Kenntnisnahme Dritter  geschützt  werden.
Ohne  ausdrückliche  Einwilligung  des  Mitglieds  werden  die  personenbezogenen
Daten  nicht  an  Dritte  weitergegeben.  Beim  Vereinsaustritt  werden  die
personenbezogenen Daten, soweit sie nicht zur Erfüllung steuerlicher Pflichten des
Vereins benötigt werden, gelöscht. 
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung
stimmen die  Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung,
Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten
Ausmaß  und  Umfang  zu.  Eine  anderweitige,  über  die  Erfüllung  seiner
satzungsgemäßen  Aufgaben  und  Zwecke  hinausgehende  Datenverwendung  ist
dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist.
Jedes  Mitglied  hat  im  Rahmen  der  gesetzlichen  Vorschriften  des
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über
die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

Verantwortlich  für  die  Einhaltung  der  Datenschutzbestimmungen  ist  der
Vereinsvorstand  Stefan  Baumgartner,  Nöham,  Ringstr.  13,  84378
Dietersburg.


